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Amtliche  
Bekanntmachungen

Straßen- und Brückenbaumaßnah-
men �00� 
Die.Stadt.Fürth,.Tiefbauamt/Straßen-.
und. Brückenbau,. beabsichtigt,. 2008.
Wohn-.und.Verkehrsstraßen.aus-.bzw..
umzubauen.. Bei. einigen. Projekten.
wurde. die. Maßnahme. bereits. begon-
nen.. Um. spätere. Aufgrabungen. und.
Mehrkosten. zu. vermeiden,. wird. den.
Eigentümern.empfohlen,.die.noch.feh-
lenden.oder.zu.erneuernden.Anschlüs-
se. für.Ver-. und.Entsorgungsleitungen.
verlegen.zu.lassen.
Anträge für diese Anschlüsse sind 
zu richten:
1. Kanal:.Tiefbauamt,.Stadtentwässe-
rungsbetrieb,.Hirschenstraße.2,.90762.
Fürth.
2. Gas, Wasser, Strom, Fernwärme: 
infra.fürh.gmbh,.Leyher.Straße.69.
3. Telefon: T-Com,.Nürnberg.oder.an-
dere.private.Anbieter..
Folgende Straßen und Brücken wer-
den ausgebaut:
1..Lange.Straße.zwischen.Kurgarten-.
und.Jakobinenstraße
2..Schießplatz/Wilhelm-Löhe-Straße
3..Badstraße.zwischen.Theresien-.und.
Bogenstraße
4..Weiherstraße.zwischen.Rosen-.und.
Bogenstraße
5..Bogenstraße.zwischen.Weiherstraße.
und.Uferpromenade
6..Fertigstellung.Fußgängerzone
7.. Kreisverkehr. an. der. Fronmüller-/
Liesl-Kießling-Straße
8..Erhard-Segitz-Straße.zwischen.Lud-
wig-.und.Steubenstraße
9..Stichstraße.zur.Neumannstraße
10..Leyher.Straße.zwischen.Fronmül-
ler-.und.Höfener.Straße
11.. Ronhofer. Hauptstraße. zwischen.
Seeackerstraße.und.Ortsende
12.. Anschlussbereiche. Soldnerstra-
ße.nördlich.und.südlich.der.Komotau-
er.Straße
13..Baugebiet.Dahlienstraße
14..Erschließung.Golfpark
15..Atzenhofer.Straße.–.Endausbau
16..Am.Regnitzhang.21.bis.29.–.End-
ausbau
17..Ronwaldstraße.nördlicher.Teil
18.. Erneuerung. bestehender. Radweg-
verbindungen

19..Markierungen.von.Radwegen
20..Stützmauer.Malvenweg
21..Hangsicherung.Damaschkestraße
22.. Ufermauersanierung. des. Farrn-
baches. im. Bereich. des. Schlossparks.
Burgfarrnbach
23..Brücke.im.Zuge.der.Stadelner.Stra-
ße.–.Einbau.von.Schutzeinrichtungen.
in.de.Regnitz.für.die.Pfeiler.der.Brü-
cke..
Nach. Baufertigstellung. und. Vorlage.
der.Endabrechnung.ist.für.einige.Stra-
ßen.mit.der.Festsetzung.von.Erschlie-
ßungsbeiträgen. nach. dem. Baugesetz-
buch.bzw..Ausbaubeiträgen.nach.dem.
Kommunalabgabengesetz.zu.rechnen.
Hinweis:. Eigentümer. unbebauter.
Grundstücke,.die.eine.Grundstückszu-
fahrt.möchten,.wenden.sich.bitte.an.das.
Tiefbauamt/Straßen-.und.Brückenbau,.
Hirschenstraße. 2,. 90762. Fürth,. Tele-
fon.974-32.41.

Widmung von Straßen und We-
gen
Im.Vollzug.des.Bayerischen.Straßen-.
und.Wegegesetzes.(BayStrWG).in.der.
Fassung.der.Bekanntmachung.vom.5..
Oktober.1981.(GvBl..S..448,.berichti-
gt.1982.S..149;.BayRS.91-1-I).wird.be-
kannt.gegeben:
Mit.Beschluss.des.Bauausschusses.der.
Stadt.Fürth.vom.28..Mai.2008.werden.
mit.Wirkung.vom.Tage.nach.der.Be-
kanntmachung.in.der.Stadtzeitung.der.
Stadt. Fürth. die. nachfolgenden. Stra-
ßenflächen. gemäß. Art.. 6. BayStrWG.
zu. öffentlichen. Verkehrsflächen. ge-
widmet:
Als. Ortsstraßen. werden. gewidmet.
(Art..46.Nr..2.BayStrWG):
Das. Grundstück. Fl.Nr.. 472/22. Gem..
Stadeln.(Begonienstraße).
Eine.Teilfläche.des.Grundstücks.Fl.Nr..
629/23.Gem..Burgfarrnbach.(Tulpen-
weg). 
Teilflächen. der. Grundstücke. Fl.Nrn..
1128,.1127/2.und.1468/41.Gem..Fürth.
(Verbindungsstraße zwischen Kö-
nigswarterstraße 38 und Rudolf-
Breitscheid-Straße 37).
Teilflächen. der. Grundstücke. Fl.Nrn..
1128,. 1039/1,. 1127/2. und. 1468/120.
Gem..Fürth.(Verbindungsstraße zwi-
schen Königswarterstraße 84 und 
Hornschuchpromenade 21).
Als. beschränkt-öffentliche. Wege. mit.

Widmungsbeschränkung:. Geh-. und.
Radweg.(Art..53.Nr..2.BayStrWG).wer-
den.gewidmet:
Teilflächen. der. Grundstücke. Fl.Nrn..
1128,.1127/2.und.1468/120.Gem..Fürth.
(Weg zwischen Königswarterstraße 
66 und Hornschuchpromenade 11).
Teilflächen. der. Grundstücke. Fl.Nrn..
1128,. 1127/2. und. 1468/120. Gem..
Fürth. (Weg zwischen Königswar-
terstraße 76 und Hornschuchpro-
menade 16).
Die.Lagepläne.zu.den.jeweiligen.Ver-
fahren. können. im. Tiefbauamt,. Hir-
schenstraße. 2,. Zimmer. 310,. Montag.
bis.Freitag.von.8.30.bis.12.Uhr.einge-
sehen.werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen.diese.Verfügung.kann.innerhalb.
eines.Monats.nach. seiner.Bekanntga-
be.Klage.bei.dem.Bayerischen.Verwal-
tungsgericht. in. Ansbach,. Postfachan-
schrift:.Postfach.6.16,.91511.Ansbach,.
Hausanschrift:. Promenade. 24,. 91522.
Ansbach,. schriftlich.oder. zur.Nieder-
schrift. des. Urkundsbeamten. der. Ge-
schäftsstelle. dieses. Gerichts. erhoben.
werden..
Die. Klage. muss. den. Kläger,. die. Be-
klagte. (Stadt. Fürth). und. den. Gegen-
stand.des.Klagebegehrens.bezeichnen.
und.soll.einen.bestimmten.Antrag.ent-
halten..
Die.zur.Begründung.dienenden.Tatsa-
chen.und.Beweismittel.sollen.angege-
ben,.die. angefochtene.Verfügung. soll.
in. Urschrift. oder. in. Abschrift. beige-
fügt.werden..
Der.Klage.und.allen.Schriftsätzen.sol-
len.Abschriften.für.die.übrigen.Betei-
ligten.beigefügt.werden.
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung:
Durch. das. Gesetz. zur. Änderung. des.
Gesetzes. zur. Ausführung. der. Ver-
waltungsgerichtsordnung. vom. 22.. Ju-
ni. 2007. (GVBl.. S.. 390). wurde. das.
Widerspruchsverfahren. im. Bereich.
des. Bayerischen. Straßen-. und. Wege-
rechtes. abgeschafft.. Es. besteht. keine.
Möglichkeit,. gegen. diesen. Bescheid.
Widerspruch.einzulegen.
Die. Klageerhebung. in. elektronischer.
Form.(z..B..durch.E-Mail).ist.unzuläs-
sig.
Fürth, �9. Mai �00�, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Einziehung von öffentlichen Ver-
kehrsflächen
Im.Vollzug.des.Bayerischen.Straßen-.
und.Wegegesetzes.(BayStrWG).in.der.
Fassung.der.Bekanntmachung.vom.5..
Oktober.1982.(GVBl..S..448,.berichti-
gt.1982,.S.149,.BayRS.91-1-I).wird.be-
kannt.gegeben:
Es.ist.beabsichtigt,.Teilflächen.der.als.
Ortstraße. gewidmeten. Grundstücke.
Fl.Nrn..1575/1.und.1574/1.Gem..Fürth.
(Fläche.von.ca..85.Quadratmetern.bei.
Schwabacher Straße 440). einzuzie-
hen.
Die. zur. Einziehung. vorgesehene. Flä-
che. wird. als. öffentliche. Verkehrsflä-
che.nicht.mehr.benötigt.
Die.Lagepläne.zu.den.jeweiligen.Ver-
fahren. können. im. Tiefbauamt,. Hir-
schenstraße. 2,. Zimmer. 223,. Montag.
bis.Freitag.von.9.bis.12.Uhr.eingese-
hen.werden.
Fürth, �9. Mai �00�, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
�� Abs. � Satz � der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Vorhaben:. Umbau. und. Sanierung.
eines. denkmalgeschützten. Wohn-
hauses,.Anbau.von.Balkonen,.Errich-
tung. einer. Dachterrasse. sowie. eine.
Nutzungsänderung.von.Gastwirtschaft.
in.Büro.
Grundstück:.Pfisterstraße.4,.Gemar-
kung.Fürth,.Flur-Nr..558/11.
Antragsteller:. Michael. Birnthaler,.
Sonnenleite.3,.93339.Riedenburg.
Baugenehmigung nach Art. 68 Bay-
BO
Wir. haben. Ihren. Antrag. geprüft. und.
erteilen. gemäß. Art..68. der. Bayeri-
schen.Bauordnung.(BayBO).die.Bau-
genehmigung für.o..g..Bauvorhaben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen.diesen.Bescheid.kann.innerhalb.
eines.Monats.nach.seiner.Bekanntgabe.
Klage.beim.Bayer..Verwaltungsgericht.
Ansbach,.Postanschrift:.Postfach.6.16,.
91511.Ansbach,. Hausanschrift:. Pro-
menade.24,. 91522.Ansbach,. schrift-
lich. oder. zur. Niederschrift. des. Ur-
kundsbeamten. der. Geschäftsstelle.
dieses.Gerichtes.erhoben.werden..Die.
Klage. muss. den. Kläger,. die. Beklag-
te.(STADT.FÜRTH).und.den.Gegen-
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stand.des.Klagebegehrens.bezeichnen.
und.soll.einen.bestimmten.Antrag.ent-
halten..Die.zur.Begründung.dienenden.
Tatsachen.und.Beweismittel.sollen.an-
gegeben,. der. angefochtene. Bescheid.
soll.in.Urschrift.oder.in.Abschrift.bei-
gefügt. werden.. Der. Klage. und. allen.
Schriftsätzen. sollen. vier. Abschriften.
für. die. übrigen. Beteiligten. beigefügt.
werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine. Klage. hat. keine. aufschiebende.
Wirkung..Möglich.ist.ein.Antrag.zum.
Verwaltungsgericht.Ansbach,.die.auf-
schiebende.Wirkung.der.Klage.wieder.
herzustellen.(§.80.Abs..5.Verwaltungs-
gerichtsordnung.−.VwGO.−).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch. das. Gesetz. zur. Änderung. des.
Gesetzes.zur.Ausführung.der.Verwal-
tungsgerichtsordnung. vom. 21.. Juni.
2007.wurde.das.Widerspruchsverfah-
ren. im. Bereich. des. öffentlichen. Bau-
rechts. und. des. Denkmalschutzrechts.
abgeschafft.. Es. besteht. keine. Mög-
lichkeit,. gegen. diesen. Bescheid. Wi-
derspruch. einzulegen.. Die. Klageer-
hebung. in. elektronischer. Form. (z..B..
durch. E-Mail). ist. unzulässig.. Kraft.
Bundesrechts. ist. bei. Rechtsschutzan-
trägen.zum.Verwaltungsgericht.seit.1..
Juli.2004.grundsätzlich.ein.Gebühren-
vorschuss.zu.entrichten.
Hinweis:
Die.Rechtsmittelfrist.beginnt.mit.dem.
Tag. der. Veröffentlichung. des. Be-
scheides. in. der. StadtZEITUNG. der.
Stadt.Fürth.
Die Akte des Genehmigungsverfah-
rens kann bei der Bauaufsicht, Hir-
schenstraße 2, Zimmer 134, eingese-
hen werden.

Hinweis auf öffentliche Zustellung
Für. Gerardo. Nunez-Canales,. zuletzt.
bekannte. Adresse:. Hopfengasse. 22,.
92334. Berching,. liegt. ein. Schreiben.
(Straßenausbaubeitragsbescheid). vor..
Dieses. ist. hinterlegt. im. Bauverwal-
tungsamt,. Hirschenstraße. 2,. Zimmer.
403,.90762.Fürth.und.kann.dort.vom.
Adressaten. oder. einem. bevollmäch-
tigten. Vertreter. in. Empfang. genom-
men.werden..(Bei.Entgegennahme.des.
Schriftstückes. durch. einen. Vertreter.
ist. die. Bevollmächtigung. schriftlich.
nachzuweisen!)
Grund. der. öffentlichen. Zustellung:.
Der.Aufenthalt.des.Empfängers.ist.un-
bekannt.. Das. Schriftstück. wird. ge-
mäß.Art..15.Abs..1.und.Abs..2.Satz.2.
des.Verwaltungszustellungs-.und.Voll-
streckungsgesetzes.(VwZVG).in.der.je-
weils.geltenden.Fassung.durch.Aushang.

(=.öffentliche.Bekanntmachung).an.der.
Bekanntmachungstafel. (Durchgang.
Brandenburger. Straße). im. Rathaus,.
Königstraße.86/88,.90762.Fürth.zuge-
stellt..Es.gilt.gemäß.Art..15.Abs..3.Satz.
2.VwZVG.an.dem.Tage.als.zugestellt,.
an.dem.seit.dem.Tage.des.Aushängens.
zwei.Wochen.verstrichen.sind.

Vollzug des Tierseuchenrechts; 
Schutzimpfung der Rinder, Schafe 
und Ziegen gegen die Blauzungen-
krankheit
Die Stadt Fürth erlässt folgende
Allgemeinverfügung:
1.. Jeder. Halter. von. Rindern,. Schafen.
oder. Ziegen. hat. vom. 1. Juni bis 31. 
August 2008. seine. Tiere. von. einem.
Tierarzt.mit. folgenden.Maßgaben.ge-
gen. Blauzungenkrankheit. impfen. zu.
lassen:
2..Die.Impfpflicht.besteht.für.alle.Rin-
der,.Schafe.und.Ziegen,.die.am.1..Juni.
2008.älter.als.drei.Monate.sind..Unter.
Vorbehalt.des.Widerrufs.sind.von.der.
Impfpflicht.ausgenommen:
2.1.Rinder,.die. im.Stall. zu.Mastzwe-
cken.gehalten.werden,.
2.2. Rinder,. Schafe. und. Ziegen,. die.
innerhalb. der. nächsten. vier. Wochen.
nach.der.Bestandsimpfung.geschlach-
tet.werden.sollen,
2.3. Besamungs-. oder. Prüfbullen.. Di-
es. gilt. nicht. für. Deckbullen. im. Her-
deneinsatz.
3.. Für. diesen. Bescheid. werden. keine.
Kosten.erhoben.
4.. Diese. Allgemeinverfügung. gilt. an.
dem. auf. die. ortsübliche. Bekanntma-
chung. folgenden. Tag. als. bekannt. ge-
macht.
Hinweise:
a).Tierhalter,.die.entgegen.§.4.Abs..1.
a.Satz.1.der.EG-Blauzungenbekämp-
fungs-Durchführungsverordnung. ein.
dort. genanntes. Tier. nicht. impfen. las-
sen,.begehen.eine.Ordnungswidrigkeit,.
die.gem..§.5.Abs..2.Nr..4.der.EG-Blau-
zungenbekämpfungs-Durchführungs-
verordnung.i..V..m..§.67.Abs..2.Nr..1.
b. des. Tierseuchengesetzes. mit. Geld-
buße.bis.zu.25.000.Euro.geahndet.wer-
den.kann.
b).Eine.eventuelle.Anfechtung.der.Zif-
fern.1.und.2.dieser.Verfügung.hat.gem..
§.80.Nr..2.des.Tierseuchengesetzes.kei-
ne.aufschiebende.Wirkung.
Gemäß. Art.. 41. Abs.. 4. Satz. 1. Baye-
risches. Verwaltungsverfahrensgesetz.
ist.nur.der.verfügende.Teil.der.Allge-
meinverfügung. öffentlich. bekannt. zu.
machen..Die.Allgemeinverfügung.liegt.
mit. Begründung. und. Rechtsbehelfs-
belehrung. im.Ordnungsamt.der.Stadt.
Fürth,.Schwabacher.Straße.170,.90763.

Fürth,.Zimmer.307,.aus.und.kann.wäh-
rend. der. allgemeinen. Öffnungszeiten.
eingesehen.werden.
Fürth, �. Juni �00�, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung zur 
Beteiligung von Nachbarn
Vorhaben:.Erweiterung.der.best..Bal-
konanlage;.hier:.III..OG;.Grundstück:.
Pfisterstraße.32,.Fl.Nr..698/2,.Gemar-
kung.Fürth;.Antragsteller:.Laskarides.
Stefan,.Pfisterstraße.32,.90762.Fürth..
Zum.oben.näher.bezeichneten.Bauvor-
haben.ist.am.16..Mai.2008.der.Antrag.
auf.Baugenehmigung.bei.der.STADT.
FÜRTH.eingegangen.
Daher. möchten. wir. Sie. entsprechend.
den. Bestimmungen. des. Art.. 66. der.
Bayer.. Bauordnung. (BayBO). auf. An-
trag. des. Bauherren. vom. Eingang. des.
Antrages. unterrichten. und. Ihnen. bis.
zum 30. Juni 2008. Gelegenheit. ge-
ben,.die.Bauvorlagen.einzusehen,.Be-
denken. näher. zu. erläutern. oder. Aus-
künfte.von.uns.zu.erhalten.
Die. Akten. des. Baugenehmigungsver-
fahrens. können. in. der. Abt.. Bauauf-
sicht,. Hirschenstraße. 2,. Zimmer. 134.
eingesehen.werden.

Öffentliche Bekanntmachung von 
Straßenbenennungen gem. Art. 
�� des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayRS 91-1-I), zu-
letzt geändert durch das Gesetz 
vom 9. Juni �003 (GVBL. S. �19)
Mit. Beschluss. des. Bauausschusses.
vom.28..Mai.2008.wurde.die.von.der.
Würzburger.Straße.bis.zum.Sportboot-
hafen.führende.Zufahrtsstraße.in.„Am 
Sportboothafen“. (PLZ. 90768). be-
nannt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen. diese. Veröffentlichung/Ver-
fügung. kann. innerhalb. eines. Mo-
nats. nach. seiner. Bekanntgabe. Klage.
bei. dem. Bayerischen. Verwaltungsge-
richt. in. Ansbach,. Postfachanschrift:.
Postfach. 616,. 91511. Ansbach,. Haus-
anschrift:. Hausanschrift:. Promenade.
24,. 91522. Ansbach,. schriftlich. oder.
zur. Niederschrift. des. Urkundsbeam-
ten.der.Geschäftsstelle.dieses.Gerichts.
erhoben.werden..Die.Klage.muss.den.
Kläger,.die.Beklagte.(Stadt.Fürth).und.
den. Gegenstand. des. Klagebegehrens.
bezeichnen.und.soll.einen.bestimmten.
Antrag.enthalten..Die.zur.Begründung.
dienenden. Tatsachen. und. Beweismit-
tel. sollen. angegeben,. der. angefoch-
tene.Bescheid.soll.in.Urschrift.oder.in.
Abschrift.beigefügt.werden..Der.Kla-
ge.und.allen.Schriftsätzen.sollen.Ab-
schriften. für. die. übrigen. Beteiligten.

beigefügt.werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch. das. Gesetz. zur. Änderung. des.
Gesetzes.zur.Ausführung.der.Verwal-
tungsgerichtsordnung. vom. 22.. Juni.
2007.(GVBl.S..390).wurde.das.Wider-
spruchsverfahren.im.Bereich.des.Stra-
ßen-.und.Wegerechtes.abgeschafft..Es.
besteht.keine.Möglichkeit,.gegen.die-
sen.Bescheid.Widerspruch.einzulegen..
Die. Klageerhebung. in. elektronischer.
Form.(z..B..durch.E-Mail).ist.unzuläs-
sig..Kraft.Bundesrecht. ist. in.Prozess-
verfahren.vor.den.Verwaltungsgerich-
ten.seit.1..Juli.2004.grundsätzlich.ein.
Gebührenvorschuss.zu.entrichten.
Fürth, �. Juni �00�, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Satzung der Stadt Fürth zur Rege-
lung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts (Haupt-
satzung)
vom 7. Mai 2008
Die.Stadt.Fürth.erlässt.gem..Art..20.a,.
23,.32,.33,.34,.35,.40,.41.der.Gemein-
deordnung.für.den.Freistaat.Bayern.in.
der.Fassung.der.Bekanntmachung.vom.
22..August.1998.(GVBl.S..796,.BayRS.
2020-1-1-I),.zuletzt.geändert.durch.Ge-
setz.vom.10..April.2007.(GVBl.S..271),.
folgende. Satzung. der. Stadt. Fürth. zur.
Regelung.von.Fragen.des.örtlichen.Ge-
meindeverfassungsrechts.
inhaltsverzeichnis
§.1.Zusammensetzung.des.Stadtrates
§.2.Bildung.von.Ausschüssen
§.3.Ehrenamtliche.Stadtratsmitglieder
§.4.Oberbürgermeister
§.5.Bürgermeister
§.6.Referate.der.Stadtverwaltung
§.7.Geschlechterneutrale. Formulie-

rung
§.8.Inkrafttreten
§ 1 
Zusammensetzung des Stadtrates
Der. Stadtrat. besteht. aus. dem. berufs-
mäßigen. Oberbürgermeister,. dem. be-
rufsmäßigen. zweiten. Bürgermeister.
sowie. 49. ehrenamtlichen. Mitgliedern.
(§.3). und. berufsmäßigen. Mitgliedern.
(§.6)..
§ 2 
Bildung von Ausschüssen
(1).Der.Stadtrat.bestellt.zur.Mitwirkung.
bei.der.Erledigung.seiner.Aufgaben.fol-
gende.beschließende.Ausschüsse:
a).. .Ausschuss.für.Schule,.Bildung.und.

Sport
b)...Ausschuss.für.Kirchweihen,.Märk-

te.und.ähnliche.Veranstaltungen
c).. .Bau-.und.Werkausschuss
d)...Finanz-.und.Verwaltungsausschuss,.

Ferienausschuss
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e).. .Kulturausschuss
f).. .Personal-. und. Organisationsaus-

schuss
g)...Umweltausschuss
h)...Verkehrsausschuss
i).. .Wirtschafts-. und. Grundstücksaus-

schuss.
(2).Die.Ausschüsse.bestehen.mit.Aus-
nahme.des.Ausschusses.für.Kirchwei-
hen,.Märkte.und.ähnlichen.Veranstal-
tungen.aus.dem.Oberbürgermeister.als.
Vorsitzenden. und. 14. ehrenamtlichen.
Stadtratsmitgliedern.. ²Der. Ausschuss.
für.Kirchweihen,.Märkte.und.ähnliche.
Veranstaltungen.besteht.aus.dem.Ober-
bürgermeister.als.Vorsitzendem.und.6.
ehrenamtlichen.Stadtratsmitgliedern.
§ 3
ehrenamtliche Stadtratsmitglieder
(1).Die. Tätigkeit. der. ehrenamtlichen.
Stadtratsmitglieder. erstreckt. sich. auf.
die. Mitwirkung. bei. den. Beratungen.
und.Entscheidungen.des.Stadtrates.und.
seiner.Ausschüsse..²Außerdem.können.
einzelnen.Mitgliedern.besondere.Ver-
waltungs-. und. Überwachungsbefug-
nisse.nach.näherer.Vorschrift.der.Ge-
schäftsordnung.übertragen.werden..
(2).Die. ehrenamtlichen. Stadtratsmit-
glieder. erhalten. für. ihre. Tätigkeit. ei-
ne. am. Ersten. jeden. Monats. im. Vor-
aus. zahlbare. Entschädigung. in. Höhe.
von. derzeit. 714,98. Euro;. bei. einheit-
licher. Änderung. aller. Grundgehälter.
der.Besoldungsgruppen.A.und.B.wird.
die. Entschädigung. mit. dem. gleichen.
Vomhundertsatz.angepasst..
(3).Außerdem.wird.
a).Angestellten. und. Arbeitern,. so-
weit. nachgewiesen,. Verdienstausfall-
entschädigung.gewährt,.
b).selbstständig. Tätigen. pauschal. für.
die.erste.angefangene.Stunde.Sitzungs-
dauer. sowie. für. jede. weitere. Stunde.
Sitzungsdauer,. sofern.diese. länger.als.
30.Minuten.gedauert.hat,.bis.längstens.
18. Uhr. 13. Euro. Verdienstausfallent-
schädigung.gewährt,.
c).Stadtratsmitgliedern,.die.für.die.Sit-
zungsdauer.keinen.Lohn.oder.kein.Ge-
halt.beziehen.und.denen.im.beruflichen.
oder.häuslichen.Bereich.durch.die.Teil-
nahme.an.Sitzungen.ein.Nachteil. ent-
steht,. der. in. der. Regel. nur. durch. das.
Nachholen.versäumter.Arbeit.oder.das.
Heranziehen.einer.Hilfskraft.ausgegli-
chen.werden.kann,.pauschal.für.die.ers-
te. angefangene. Stunde. Sitzungsdauer.
sowie.für.jede.weitere.Stunde.Sitzungs-
dauer,.sofern.diese.länger.als.30.Minu-
ten.gedauert.hat,.bis.längstens.18.Uhr.
13.Euro.Entschädigung.gewährt..
d).Teilzeitbeschäftigte. werden. nach.
Buchst..a).entschädigt..Die.Leistungen.
nach.den.Buchstaben.a).bis.c).können.

nicht.nebeneinander.gewährt.werden.
(4).Die. Entschädigung. wird. gewährt.
für. Sitzungen. des. Stadtrats,. der. Aus-
schüsse,.Kommissionen,.Beiräte,. städ-
tisch.verwalteten.Stiftungen.und.für.Sit-
zungen. von. Preisverleihungsgremien.
sowie.für.sonstige.Veranstaltungen,.für.
die. auf. Grund. eines. Beschlusses. oder.
auf.Veranlassung.des.Oberbürgermeis-
ters.Teilnahmepflicht.besteht.
(5).Für.Sitzungen,.bei.denen.allen.oder.
einzelnen.Stadtratsmitgliedern.die.Teil-
nahme.freigestellt.ist,.wird.den.freiwil-
lig.teilnehmenden.Stadtratsmitgliedern.
keine.Entschädigung.gewährt..
(6).Ebenso.wird.die.Teilnahme.an.Bei-
ratssitzungen.für.GmbHs.bzw..an.Sit-
zungen. für. sonstige. Gremien. anderer.
eigenständiger. juristischer. Personen.
nicht.entschädigt..
(7).Die.Entschädigung.wird.an.das.or-
dentliche.Mitglied,.im.Verhinderungs-
falle.an.dessen.Stellvertreter.geleistet,.
sofern.vom.Stadtrat/Ausschuss.eine.na-
mentlich.benannte.Stellvertretung.be-
schlossen.wurde..²Beschränkt.sich.die.
Teilnahme.der.Stellvertretung.auf.ein-
zelne.Tagesordnungspunkte,.berechnet.
sich.die.Höhe.der.Entschädigung.nach.
der.tatsächlichen.Dauer.der.Stellvertre-
tung.. ³Die. Entschädigung. für. das. or-
dentliche.Mitglied.verringert. sich.um.
die.Dauer.der.Abwesenheit.wegen.Ver-
hinderung..
(8).Für.dienstliche.Tätigkeit.außerhalb.
der.Stadt.Fürth.erhalten.sie.Reisekos-
tenvergütung.wie.ein.Beamter.in.BGr..
A.16..
(9).Für.die.Führung.der.Fraktion.und.
die. dadurch. anfallenden. Mehrbelas-
tungen. wird. den. Fraktionsvorsitzen-
den. eine. weitere. Entschädigung. von.
monatlich.206.Euro.zugebilligt..
§ 4
Oberbürgermeister
Der. Oberbürgermeister. ist. Vorsitzen-
der.des.Stadtrats.und.Leiter.der.Stadt-
verwaltung. (Art.. 36,. 37. GO).. ²Er. ist.
Beamter.auf.Zeit.
§ 5
Bürgermeister
(1).Der. Oberbürgermeister. wird. im.
Falle. seiner. Verhinderung. durch. den.
zweiten.Bürgermeister.vertreten..
(2).Der. zweite. Bürgermeister. ist. Be-
amter.auf.Zeit.(berufsmäßiger.Bürger-
meister)..
§ 6
Referate
(1).

1
Die.Stadtverwaltung.wird. in.Ver-

waltungsabteilungen. gegliedert,. wel-
che. die. Bezeichnung. „Referate“.
führen..²Ihre. Zahl. wird. vom. Stadtrat.
jeweils. nach. den. dienstlichen. Erfor-
dernissen.festgelegt..

(2).
1
Die. verantwortliche. Leitung. der.

Referate.wird.vom.Stadtrat.in.der.Re-
gel. den. auf. die. Dauer. von. höchstens.
sechs. Jahren. zu. wählenden. berufs-
mäßigen. Stadtratsmitgliedern. über-
tragen,.die.die.Amtsbezeichnung.„be-
rufsmäßiger.Stadtrat“.führen..²Sie.sind.
Beamte.auf.Zeit..³Die.Bezeichnungen.
„Stadtbaurat“. und. „Stadtkämmerer“.
bleiben.bestehen.
§ 7
Geschlechterneutrale Formulierung
Die.Stadt.Fürth. fördert.die.Gleichbe-
rechtigung.zwischen.Frauen.und.Män-
nern.. ²Alle.von.der.Stadt.Fürth.erlas-
senen. Verordnungen,. Satzungen. und.
Richtlinien. werden. daher. geschlech-
tergerecht.formuliert..
§ 8
inkrafttreten
Diese.Satzung.tritt.am.7..Mai.2008.in.
Kraft.. Gleichzeitig. tritt. die. bisherige.
Satzung.außer.Kraft.
Vorstehende. Satzung. wurde. vom.
Stadtrat.am.7..Mai.2008.beschlossen..
Sie. wird. hiermit. ausgefertigt. und. be-
kannt.gemacht..
Fürth, �. Mai �00�, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Satzung für die Erhebung von Ge-
bühren für Leistungen der städ-
tischen Abfallwirtschaft vom 9. 
Juni �00�
Die.Stadt.Fürth.erlässt.auf.Grund.von.
Art.. 7. Abs.. 5. des. Gesetzes. zur. Ver-
meidung,. Verwertung. und. sonsti-
gen.Entsorgung.von.Abfällen. in.Bay-
ern. (Bayerisches. Abfallwirtschafts-
gesetz-BayAbfG). in. der. Fassung. der.
Bekanntmachung.vom.9..August.1996.
(GVBl.. S.. 396,. ber.. S.. 449),. zuletzt.
geändert. durch. Gesetz. vom. 5.. April.
2006. (GVBl.. S.. 178),. in. Verbindung.
mit.Art..23.der.Gemeindeordnung.für.
den. Freistaat. Bayern. in. der. Fassung.
der. Bekanntmachung. vom. 22.. Au-
gust.1998.(GVBl..S..796),.zuletzt.ge-
ändert.durch.Gesetz.vom.20..Dezem-
ber.2007.(GVBl..S..958),.folgende.Sat-
zung.für.die.Erhebung.von.Gebühren.
für.die.Leistungen.der.städtischen.Ab-
fallwirtschaft.
inhaltsverzeichnis
§.1.Gebührenerhebung
§.2.Gebührenschuldner
§.3.Gebührenmaßstab
§.4.Gebührensätze
§.5.Kompostplatz.und.Recyclinghöfe
§.6.Entstehen.der.Gebührenschuld
§.7.Fälligkeit
§.8.Melde-.und.Auskunftspflicht
§.9.Inkrafttreten.
•. .Anlagen. zur. Satzung. für. die. Erhe-

bung.von.Gebühren. für.Leistungen.

der.städtischen.Abfallwirtschaft
•. .Preisliste. für. Anlieferungen. an. die.

Recyclinghöfe.Fürth
•. .Preisliste. für. die. Anlieferung. orga-

nischer. Abfälle. am. Kompostplatz.
Burgfarrnbach

•. .Preisliste. für. Verkauf. von. Fertig-
kompost. am. Kompostplatz. Burg-
farrnbach.

§ 1 Gebührenerhebung
1).Die.Stadt.Fürth.erhebt.für.die.Samm-
lung,.Verwertung.und.Beseitigung.der.
im.Stadtgebiet.anfallenden.Abfälle.Ge-
bühren.nach.dieser.Satzung.
2).Die.Gebühren.dienen.zur.Deckung.
der.Kosten.für.die.Sammlung,.Entsor-
gung. und. Verwertung. von. Abfällen;.
zugleich. sollen. wirtschaftliche. An-
reize.die.Vermeidung.und.Verwertung.
von.Abfällen.fördern.
§ 2 Gebührenschuldner
1).Gebührenschuldner.ist,.wer.die.Ein-
richtungen.der.städtischen.Abfallwirt-
schaft.benutzt.
Bei.der.Abfallentsorgung.im.Hol-Sys-
tem.ist.Benutzer.im.Sinne.des.Absatzes.
1
1..bei.der.Sperrmüllabfuhr.nach.§.16.
Abs..2.der.AbfS.der.Antragsteller
2.. bei. Verwendung. von. Abfallsäcken.
nach.§.11.Abs..2.Nr..3.der.AbfS.der.Er-
werber.des.Abfallsackes
3..derjenige,.dessen.unzulässig.behan-
delte,. gelagerte. oder. abgelagerte. Ab-
fälle. durch. die. Stadt. Fürth. entsorgt.
werden
4..bei.Sondervereinbarungen.nach.§.3.
Abs.. 5. der.Satzung. für. die.Erhebung.
von.Gebühren.für.Leistungen.der.städ-
tischen. Abfallwirtschaft. der. „Antrag-
steller“
5.. im.Übrigen.der.Grundstückseigen-
tümer.oder.sonstig.dinglich.Nutzungs-
berechtigte.
2). Bei. Selbstanlieferung. von. Abfäl-
len.bei.den.Abfallentsorgungseinrich-
tungen.der.Stadt.ist.neben.dem.Erzeu-
ger.auch.der.Anlieferer.Benutzer.
3).Miteigentümer.und.andere.dinglich.
Nutzungsberechtigte.eines.angeschlos-
senen. Grundstücks. sowie. Wohnungs-.
und. Teileigentümer. i.. S.. des. Woh-
nungseigentumsgesetzes.sind.Gesamt-
schuldner..Der.Gebührenbescheid.über.
die.gesamte.Gebührenforderung.kann.
an. den. Wohnungseigentumsverwalter.
gerichtet.werden.
§ 3 Gebührenmaßstab
1).Die.Gebühr.für.die.Restmüll-.bzw..
Biomüllabfuhr. im. Hol-System. be-
stimmt.sich.nach.der.Anzahl.und.dem.
Fassungsvermögen. der. Abfallbehält-
nisse.sowie.nach.dem.jeweiligen.Lee-
rungsrhythmus.
2). Die. Restmüllgebühr. nach. Abs.. 1.
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umfasst.auch.die.Gebühr.für
1.. kostenlose. Kleinanlieferungen. ein-
schließlich. Sperrmüll. aus. Haushalten.
an.den.Recyclinghöfen.im.PkW-Stan-
dardkofferraum.sowie
2..die.Entsorgung.von.Problemabfällen.
aus.Haushaltungen.im.Bring-System.
3).Für.die.Sperrmüllabfuhr.nach.§.16.
Abs..2.der.AbfS.wird.die.in.§.4.Abs..4.
festgelegte.Gebühr.erhoben.
4). Bei. Selbstanlieferung. von. Abfäl-
len. an. den. Abfallentsorgungseinrich-
tungen.der.Stadt.bestimmt.sich.die.Ge-
bühr.nach.Art.und.Menge.der.Abfälle.
5). Die. Stadt. kann. mit. eigenständi-
gen. Gewerbebetrieben,. bei. denen. ei-
ne.Mischnutzung.nachweislich.ausge-
schlossen. ist,. Sondervereinbarungen.
schließen.. Mischnutzung. ist. insbe-
sondere. gewerbliche. Nutzung. inner-
halb.eines.zu.Wohnzwecken.genutzten.
Grundstückes.. Die. Gebühr. für. Son-
derabfuhren.durch.die.städtische.Müll-
abfuhr.bestimmt.sich.nach.der.Art.und.
Menge. des. jeweiligen. Abfalls. sowie.
dem.Sach-.und.Personalaufwand.
§ 4 Gebührensätze
1). Die. Gebühr. für. die. Abfallentsor-
gung.bei. 14-tägiger.Abfuhr.der.Rest-
müllbehältnisse.beträgt.jährlich.für:
1.. eine. Müllnormtonne. 80. Liter. 132.
Euro.
2..eine.Müllnormtonne.120.Liter.198.
Euro.
3..eine.Müllnormtonne.240.Liter.396.
Euro.
4..eine.Müllnormtonne.1100.Liter.1815.
Euro..
Bei.wöchentlicher.Abfuhr.der.Behält-
nisse.werden.die. in.Satz.1.geregelten.
Gebühren.verdoppelt.
2). Die. Gebühr. für. die. Abfallverwer-
tung. bei. 14-tägiger. Abfuhr. der. Bio-
müllbehältnisse.beträgt.jährlich.für:
1..eine.Müllnormtonne.80.Liter.73,60.
Euro.
2.. eine. Müllnormtonne. 120. Liter.
110,40.Euro.
3.. eine. Müllnormtonne. 240. Liter.
220,80.Euro..
Die.Gebühr.für.die.Biomüllbehältnisse.
nach.Satz.1.entfällt.nur.dann,.wenn.der.
Gebührenschuldner. Kontrollorganen.
der. Stadt. glaubhaft. nachweist,. dass.
grundsätzlich.alle.auf.dem.angeschlos-
senen. Grundstück. anfallenden. orga-
nischen. Abfälle. durch. Eigenkompos-
tierung.verwertet.werden.
3).Die.Abfuhr.der.Altpapierbehältnisse.
im. jeweiligen.Leerungsrhythmus. (14-
tägig/vierwöchig).ist.gebührenfrei.
4). Die. Gebühr. für. die. Abholung. von.
Sperrmüll. im. Sinne. von. §. 16. Abs.. 2.
der.AbfS.beträgt.15.Euro..
5).Die.Gebühren.betragen.für:

1.. einen. amtlich. gekennzeichneten.
Restmüllsack.3,50.Euro.
2.. einen. amtlich. gekennzeichneten.
Grün-.und.Gartenabfallsammelsack.2.
Euro..
Die.Gebühr.ist.mit.dem.Erwerb.des.Sa-
ckes.bzw..der.Tüte.fällig.
6). Die. Gebühren. für. die. Entsorgung.
auf. der. Erd-. und. Bauschuttdeponie.
Burgfarrnbach.betragen.für
a).Bodenaushub.je.10.kg/0,0375.Euro
b).Bauschutt.je.10.kg/0,199.Euro
Die. Abgabepreise. für. Komposterde/
Gemisch.betragen
•. .bis.zu.1.Tonne.3,50.Euro/Pauschale
•. .bei. mehr. als. einer. Tonne. 5,50. Eu-

ro/t..
§ 5 Kompostplatz und Recyclinghö-
fe
Für. die. Anlieferung. von. organischen.
Abfällen.am.Kompostplatz.Burgfarrn-
bach.und.die.Abgabe.von.Fertigkom-
post. sowie. die. Anlieferung. von. Ab-
fällen.an.die.Recyclinghöfe.der.Stadt.
Fürth.werden.privatrechtliche.Entgel-
te.erhoben..Es.gelten.die.in.der.Anla-
ge.festgesetzten.Preise.
§ 6 entstehen der Gebührenschuld
1).Die.Gebührenschuld.entsteht
1.. bei. Verwendung. von. Abfallsäcken.
mit. der. Abgabe. des. Abfallsackes. an.
den.Erwerber
2..bei.der.Sperrmüllabfuhr.nach.§.16.
Abs..2.der.AbfS.mit.der.Abholung.des.
Sperrmülls
3.. bei. der. Entsorgung. unzulässig. be-
handelter,.gelagerter.oder.abgelagerter.
Abfälle.mit.dem.Abtransport.der.Ab-
fälle.durch.die.Stadt.Fürth
4..bei.der.Abfallentsorgung.im.Bring-
System. bzw.. der. Selbstanlieferung.
an. den. Abfallwirtschafts-. und. Abfal-
lentsorgungseinrichtungen. der. Stadt.
mit.der.Übergabe.der.Abfälle.
2).Im.übrigen.entsteht.und.entfällt.die.
Gebührenschuld. jeweils.mit.dem.An-
fang.des.Kalendermonats,.das.auf.den.
Beginn.oder.das.Ende.der.Anschluss-.
und.Benutzungspflicht.folgt.
3).Abs..2.gilt.entsprechend.für.die.Neu-
berechnung.der.Gebühren.infolge.Än-
derung. der. Zahl. und. Größe. gem.. §.
11.der.AbfS.gemeldeten.bzw..von.der.
Stadt.festgelegten.Behältnisse,.der.Än-
derung. der. Abfuhrbezirke. und. sons-
tiger. für. die. Gebührenhöhe. maßge-
bender.Umstände.
4). Bei. einem. Wechsel. in. der. Person.
des.Gebührenpflichtigen.hat.der.bisher.
Verpflichtete.die.Gebühr.bis.zum.En-
de. des. laufenden. Kalendermonats. zu.
entrichten.
5).Die.Gebühren.gem..§.4.Abs..1.und.2.
sind.zu.bezahlen,.ohne.Rücksicht.dar-
auf,. ob. ein.Behältnis. regelmäßig,.mit.

Unterbrechung. oder. nur. teilweise. be-
füllt.zur.Abfuhr.bereit.gestellt.wird.
§ 7 Fälligkeit
1). Die. Gebühren. für. die. regelmäßige.
Müllabfuhr.nach.§.4.Absätze.1.und.2.
werden. am. 15.. Februar,. 15.. Mai,. 15..
August.und.15..November.eines.jeden.
Jahres.zur.Zahlung.fällig;.es.wird. je-
weils.1/4.der.Jahresgebühr.erhoben.
2).Die.Gebühren.nach.§.4.Abs..4.mit.
der.Abholung.des.Sperrmülls;.die.Ge-
bühr.ist.bar.zu.entrichten.
3). Die. Gebühr. bei. Selbstanlieferung.
von. Abfällen. an. den. Abfallentsor-
gungseinrichtungen.der.Stadt.(§.4.Ab-
sätze.6).wird.fällig:
a).bei.gelegentlicher.Anlieferung:.mit.
Aushändigung.des.Wiegescheines.mit.
der.ausgedruckten.Gebühr;. sie. ist. so-
fort.bar.an.der.Kasse.zu.entrichten
b).bei.regelmäßiger.Anlieferung:.zwei.
Wochen. nach. Zustellung. des. Gebüh-
renbescheides;.die.Stadt.kann.jederzeit.
insbesondere.bei.Säumnis,.Barzahlung.
verlangen
c). in. Abfallentsorgungseinrichtungen.
ohne. Wiegeeinrichtung. zwei. Wo-
chen. nach. Zustellung. des. Gebühren-
bescheides.
4).Die.Gebühren.für.Abfallsäcke.wer-
den.mit.der.Abgabe.an.den.Erwerber.
fällig.
§ 8 Melde- und Auskunftspflicht
1). Die. Gebührenschuldner. sind. ver-
pflichtet,. jede. Änderung. in. der. Zahl.
und.Größe.der.für.das.Grundstück.vor-
handenen.bzw..bereitzustellenden.Be-
hältnisse. oder. der. sonstigen. für. die.
Gebührenerhebung. maßgebenden.
Umstände. sowie. den. Zeitpunkt. der.
Änderung.schriftlich.anzuzeigen.
2). Eine. Gebührenminderung. tritt. in.
keinem.Falle.vor.Ablauf.des.Kalender-
monats.ein,.in.welchem.die.Stadt.von.
der.Änderung.verständigt.wurde.
3). Einen. Wechsel. des. Eigentums. am.
Grundstück. hat. der. bisherige. Eigen-
tümer.der.Stadt.anzuzeigen..Ist.er.ver-
hindert,. so. trifft. diese. Verpflichtung.
auch. den. neuen. Eigentümer.. Solange.
diese.Anzeige.nicht.erfolgt. ist,.haften.
der.bisherige.Eigentümer.und.der.neue.
Grundstückseigentümer. oder. diesen.
gleichgestellte. Personen. als. Gesamt-
schuldner.
4).Den.Beauftragten.der.Stadt,.die.sich.
als.solche.ausweisen,.ist.die.Überprü-
fung. der. Behältnisse. und. der. Einhal-
tung. der. Vorschriften. dieser. Satzung.
zu.ermöglichen.
5).Alle.Verpflichteten.im.Sinne.des.§.
5.der.AbfS.haben.über.die.Abfallbesei-
tigung. und. die. Gebührenberechnung.
Auskünfte.zu.geben;.dies.gilt.auch.ge-
genüber.dem.Grundstückseigentümer.

§ 9 inkrafttreten
Diese.Satzung.tritt.am.1..Juli.2008.in.
Kraft..Gleichzeitig.tritt.die.Satzung.für.
die.Erhebung.von.Gebühren.für.Leis-
tungen. der. städtischen. Abfallwirt-
schaft.vom.23..November.1999,.zuletzt.
i..d..F..der.Änderungssatzung.vom.14..
November. 2007. (Stadtzeitung. Nr.. 23.
vom.5..Dezember.2007),.samt.Anlage.
außer.Kraft.
Fürth, 9. Juni �00�, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Anlagen zur Satzung für die Erhe-
bung von Gebühren für Leistungen 
der städtischen Abfallwirtschaft
Preisliste für Anlieferungen an die 
Recyclinghöfe Fürth (entgelte inkl. 
ges. MwSt)
Restmüll.259,42.Euro/to
Gewerbeabfälle.259,42.Euro/to
Straßenkehricht.259,42.Euro/to
Baustellenabfälle.259,42.Euro/to
Papier,.Pappe,.Kartonagen.entgeltfrei
Folien.119.Euro/to
Kunststoffe.249,90.Euro/to
Kunststoffe:.Umreifungsbänder.214,20.
Euro/to
Altholz,. Sorte. I,. II. und. III. 35,70. Eu-
ro/to
Fensterholz,.Sorte.IV.71,40.Euro/to
Altmetall.entgeltfrei
Teppiche,. Teppichböden. 160,65. Eu-
ro/to
Elektrogeräte.entgeltfrei
Styropor.entgeltfrei
Verbundglas,.Drahtglas.119.Euro/to
Kfz-Batterien.entgeltfrei
Pkw-Reifen.1,80.Euro/Stück
Lkw-Reifen.13,10.Euro/Stück
Altfett.entgeltfrei
Gips.83,30.Euro/to..
Für. Kleinanlieferungen. aus. Gewer-
bebetrieben.(bei.Abfällen.zur.Beseiti-
gung.bis.100.kg,.bei.Abfälle.zur.Ver-
wertung. bis. 200. kg). wird. davon. ab-
weichend. ein. Pauschalpreis. erhoben..
Dieser.beträgt.6.Euro.inkl..ges..MwSt..
Preisliste für die Anlieferung orga-
nischer Abfälle am Kompostplatz 
Burgfarrnbach (entgelte inkl. ges. 
MwSt.)
Kompostsack.0,50.Euro
Grün-.und.Gartenabfälle.pro.angefan-
genem.m³.9.Euro.
Andere.Bioabfälle.49,98.Euro/to..
Grün-.und.Gartenabfälle.in.Kleinmen-
gen.(bis.1.m³).sind.entgeltfrei..Bioab-
fälle.anderer.Art.in.Kleinmengen.(bis.
1. m³). dürfen. nur. in. amtlich. gekenn-
zeichneten. Grünabfall-/Bioabfallsä-
cken.angeliefert.werden.
Preisliste für Verkauf von Fertig-
kompost am Kompostplatz (entgel-
te inkl. ges. MwSt.)
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40.L.abgesackt.2,50.Euro
50.L.Selbstabsackung.1,50.Euro
bis.10.m³.12,50.Euro/m³
10.m³.–.200.m³.10.Euro/m³
200.m³.–.500.m³.9.Euro/m³
500.m³.–.800.m³.6.Euro/m³
ab.800.m³.3,50.Euro/m³..
Preise.ab.200.m³.sind.für.Großabneh-
mer.gedacht,.die.sich.zur.Abnahme.von.
vereinbarten.Mengen.verpflichten.
Fürth, 9. Juni �00�, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Satzung über die Herstellung und 
Bereithaltung von Kraftfahrzeug-
stellplätzen
vom 4. Juni 2008
Die.Stadt.Fürth.erlässt.auf.Grund.von.
Art..81.Abs..1.Nr..4.der.Bayer..Bauord-
nung.-.BayBO.i..d..F..d..Bek..vom.14..
August.2007.(GVBl.S..588),.folgende.
Satzung:
inhaltsübersicht
§.1.Geltungsbereich
§.2.Anzahl.der.Garagen.und.Stell-
plätze
§.3.Ablösung
§.4.Gestaltung.der.Garagen.und.Stell-
plätze
§.5.Stellplätze.für.Behinderte
§.6.Abweichungen
§.7.In-Kraft-Treten
Anlage:.Richtzahlenliste.zu.§.2.Abs..
1.GSS
§ 1
Geltungsbereich
Diese.Satzung.gilt.für.Garagen.und.ge-
nehmigungspflichtige.sowie.genehmi-
gungsfrei.gestellte.und.verfahrensfreie.
Stellplätze,.deren.Nachweis.sowie. für.
die.Erfüllung.der.Verpflichtung.soweit.
nicht.in.Bebauungsplänen.Sonderrege-
lungen.bestehen.
§ 2
Anzahl der Garagen und Stellplätze
(1).Die.Anzahl.der.erforderlichen.Ga-
ragen. und. Stellplätze. ist. anhand. der.
Richtzahlenliste. für. den. Stellplatzbe-
darf.zu.ermitteln,.die.als.Anlage.1.Be-
standteil.dieser.Satzung.ist.
Entsprechend. der. jeweiligen. Nutzung.
ist.rechnerisch.auf.zwei.Stellen.hinter.
dem. Komma. die. jeweilige. Stellplatz-
zahl.zu.ermitteln.und.durch.Auf-.bzw..
Abrundung.auf.eine.ganze.Zahl.festzu-
setzen..Bei.Vorhaben.mit.unterschied-
licher. Nutzung. sind. die. jeweiligen.
Stellplatzzahlen.zu.addieren.
(2). Bei. der. Ermittlung. der. erforder-
lichen.Garagen.und.Stellplätze. ist. re-
gelmäßig. von. dem. Einstellbedarf. für.
zweispurige. Kraftfahrzeuge. auszuge-
hen;.Autobusse,.Lastkraftwagen,.Lie-
fer-. und. Betriebsfahrzeuge. sind. ent-
sprechend. zu. berücksichtigen.. Bei.

Bedarf.sind.zusätzliche.Stellplatzmög-
lichkeiten. für. einspurige. Kraftfahr-
zeuge.anzuordnen.
(3).Die.Anzahl.der.erforderlichen.Ga-
ragen. und. Stellplätze. ist. zu. erhöhen,.
wenn. nach. der. besonderen. Situation.
des.Einzelfalles.das.Ergebnis.im.Miss-
verhältnis.zum.Bedarf.steht.
(4).Die.Anzahl.der.erforderlichen.Ga-
ragen.und.Stellplätze.für.Vorhaben,.die.
in. der. Richtzahlenliste. nicht. erfasst.
sind,.ist.nach.den.besonderen.Verhält-
nissen.im.Einzelfall.unter.sinngemäßer.
Berücksichtigung.der.Richtzahlen. für.
Vorhaben. mit. vergleichbarem. Bedarf.
zu.ermitteln.
(5).Stellplätze,.die.zu.einer.Wohnein-
heit. gehören,. können. hintereinander.
angeordnet.werden.
§ 3
Ablösung
(1). Soweit. Kraftfahrzeugstellplätze.
durch.den.Bauherren.nicht.hergestellt.
oder. nachgewiesen. werden,. kann. die.
Erfüllung. der. Stellplatzpflicht. durch.
Ablösung.erfolgen.
(2). Über. die. Ablösung. von. Stellplät-
zen.entscheidet.der.Bau-.und.Werkaus-
schuss.des.Stadtrates.
(3). Die. Höhe. des. Ablösebetrages. für.
einen.Stellplatz.wird. für.das.gesamte.
Stadtgebiet.auf.8000.Euro.festgelegt.
(4). Für. Vorhaben. in. Baudenkmälern.
wird.der.Ablösebetrag.auf.5000.Euro.
pro.Stellplatz.festgelegt.
§ 4
Gestaltung der Garagen und Stell-
plätze
(1). Stellplätze. sind. in. Abhängigkeit.
von. der. beabsichtigten. Nutzung. und.
den. gestalterischen. Erfordernissen. zu.
befestigen.. Dabei. sollen. biologisch.
verträgliche. Befestigungsarten. (z.B..
Schotter-. oder. Pflasterrasen). verwen-
det.werden.
(2).Anlagen.für.Garagen.und.Stellplät-
ze. sind. mit. Sträuchern. einzugrünen..
Bei. Stellplatzanlagen. ist. für. je. zehn.
Stellplätze.mindestens.ein.standortge-
rechter.Baum.zu.pflanzen;.Stellplatz-
anlagen.mit.mehr.als.20.Einheiten.sind.
außerdem.zu.durchgrünen.
(3). Flachdächer. von. Garagenanlagen.
ab. 20. Stellplatzeinheiten. sollen. be-
grünt.werden.
(4).Die.Fassaden.von.mehrgeschossigen.
Garagenanlagen. sollen. begrünt. wer-
den,.wenn.nicht.im.Einzelfall.durch.ei-
ne. besonders. gute. Fassadengestaltung.
den. Belangen. des. Straßen-,. Orts-. und.
Landschaftsbildes.sowie.des.Denkmal-
schutzes.Rechnung.getragen.wird.
§ 5
Stellplätze für Behinderte
(1). Für. je. 50. notwendige. Stellplätze.

eines. Vorhabens. ist. ein. zusätzlicher.
Stellplatz. für. schwer. Gehbehinderte.
und.Behinderte. im.Rollstuhl.auf.dem.
Grundstück.nachzuweisen.
(2).Diese.Anforderung.gilt.nicht,.wenn.
in. Rechtsverordnungen. nach. Art.. 80.
Abs.. 1. Satz. 1. Nrn.. 3. und. 4. BayBO.
(Sonderbauverordnungen). entspre-
chende.Regelungen.getroffen.werden.
§ 6
Abweichungen
(1).Die.Stadt.Fürth.kann.unter.den.Vor-
aussetzungen.des.Art..63.BayBO.Ab-
weichungen.zulassen.
(2).Bei.der.Errichtung.von.Gebäuden,.
deren.Nutzung.im.öffentlichen.Interes-
se.ist,.kann.von.der.Verpflichtung.zur.
Herstellung.der.notwendigen.Stellplät-
ze.abgewichen.werden.
Unter.diese.Regelung.fallen.insbeson-
dere
•. .soziale. Einrichtungen. (Krankenver-

sorgung,. Kinderbetreuung,. Alten-
pflege),

•. .sportliche.Einrichtungen.(Sportplät-

ze,.Badeanstalten,.Turnhallen),
•. .Einrichtungen.der.Freizeitgestaltung.

(Spielplätze,.Grünanlagen),
•. .kulturelle. Einrichtungen. (Schulen,.

sonstige. Bildungsstätten,. Museen,.
Theater),

•. .Einrichtungen.für.die.Sicherheit.der.
Bevölkerung. (Brandwachen,. Poli-
zeiwachen).und

•. .Umweltschutzeinrichtungen. (Ver-
kehrs-,. Versorgungs-. und. Entsor-
gungsanlagen).

§ 7
in-Kraft-Treten
Diese. Satzung. tritt. am. Tage. nach. ih-
rer.Bekanntmachung.im.Amtsblatt.der.
Stadt.Fürth.in.Kraft..
Vorstehende. Satzung. wurde. vom.
Stadtrat.am.4..Juni.2008.beschlossen..
Sie.wird.hiermit.ausgefertigt.und.amt-
lich.bekannt.gemacht..
Fürth, 10. Juni �00�, 
STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, 
Oberbürgermeister

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze

1. Wohngebäude
1.1 Einfamilienhäuser 2 Stellplätze je Wohnung -
1.2 Mehrfamilienhäuser und sonstige 

Gebäude mit Wohnungen
1 Stellplatz je Wohnung 10

1.2.1 Mehrfamilienhäuser und sonstige 
Gebäude mit Wohnungen > 120 m²

2 Stellplätze je Wohnung 10

1.3 Reihenhausanlagen 1,5 Stellplätze je Wohnung 10
1.4 Gebäude mit Altenwohnungen 0,2 Stellplätze je Wohnung 20
1.5 Wochenend- und Ferienhäuser 1 Stellplatz je Wohnung -
1.6 Kinder-, Schüler- und Jugendwohn-

heime
1 Stellplatz je 20 Betten,  
mindestens 2 Stellplätze

75

1.7 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10
1.8 Schwestern-/Pflegerwohnheime 1 Stellplatz je 2 Betten,  

mindestens 3 Stellplätze
10

1.9 Arbeitnehmerwohnheime 1 Stellplatz je 4 Betten, 
mindestens 3 Stellplätze

20

1.10 Altenwohnheime 1 Stellplatz je 15 Betten, 
mindestens 3 Stellplätze

50

1.11 Altenheime, Langzeit- und Kurzzeit-
pflegeheime

1 Stellplatz je 12 Betten bzw. Pflege-
plätze, mindestens 3 Stellplätze

50

1.12 Tagespflegeeinrichtungen 1 Stellplatz je 12 Pflegeplätze, 
mindestens 3 Stellplätze

50

1.13 Obdachlosenheime, Gemeinschafts-
unterkünfte für Leistungsberechtigte 
nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz

1 Stellplatz je 30 Betten, 
mindestens 3 Stellplätze

10

�. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen
2.1 Büro- und Verwaltungsräume all-

gemein
1 Stellplatz je 40 m², NF 20

2.2 Räume mit erheblichem Besucher-
verkehr (Schalter-, Abfertigungs- 
oder Beratungsräume, Arztpraxen 
und dergl.)

1 Stellplatz je 30 m², NF, mindestens 
3 Stellplätze

75

3. Verkaufsstätten
3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m², NF (V), min-

destens 2 Stellplätze je Laden
75

3.2 Waren- und Geschäftshäuser (ein-
schließlich Einkaufszentren, großflä-
chigen Einzelhandelsbetrieben)

1 Stellplatz je 40 m², NF (V) 75

�. Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen
4.1 Versammlungsstätten von überört-

licher Bedeutung (z.B. Theater, Kon-
zerthäuser, Mehrzweckhallen)

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90
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4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z.B. 
Lichtspieltheater, Schulaulen, Vor-
tragssäle)

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90

4.3 Gemeindekirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90
4.4 Kirchen von überörtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 20 Sitzplätze 90
�. Sportstätten
5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze 

(z.B. Trainingsplätze)
1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche -

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit 
Besucherplätzen

1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besu-
cherplätze

-

5.3 Turn- und Sporthallen 
ohne Besucherplätze

1 Stellplatz je 50 m² Hallenflächen -

5.4 Turn- und Sporthallen mit Besucher-
plätzen

1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche; 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besu-
cherplätze

-

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m² Grundstücks-
fläche

5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen -
5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besu-
cherplätze

-

5.8 Tennisplätze ohne Besucherplätze 2 Stellplätze je Spielfeld -
5.9 Tennisplätze mit Besucherplätzen 2 Stellplätze je Spielfeld, zusätzlich 

1 Stellplatz je 15 Besucherplätze
-

5.10 Squashanlagen 2 Stellplätze je Court -
5.11 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage -
5.12 Kegel-, Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn -
5.13 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote -
5.14 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m² Sportfläche -
�. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe
6.1.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 10 m² NF 75
6.1.2 Biergärten und Freischankflächen 

(nur ab Überschreitung der Gaststät-
tenfläche)

1 Stellplatz je 10 m² NF 75

6.2 Spiel- und Automatenhallen, Billard-
Salons, sonst. Vergnügungsstätten

1 Stellplatz je 5 – 20 m² NF, mind. 3 
Stellplätze 

90

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und an-
dere Beherbergungsbetriebe

1 Stellplatz je 6 Betten, bei Restau-
rationsbetrieb Zuschlag nach 6.1 
oder 6.2

75

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75
�. Krankenanstalten
7.1 Krankenanstalten von  

überörtlicher Bedeutung
1 Stellplatz je 4 Betten 60

7.2 Krankenanstalten von  
örtlicher Bedeutung

1 Stellplatz je 6 Betten 60

7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten 
für langfristig Kranke

1 Stellplatz je 4 Betten 25

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m² NF, mindestens 
3 Stellplätze

75

�. Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung
8.1 Grundschulen, Schulen für Lernbe-

hinderte
1 Stellplatz je Klasse -

8.2 Hauptschulen, sonstige allgemeinbil-
dende Schulen, Berufsschulen, Be-
rufsfachschulen

1 Stellplatz je Klasse, zusätzlich 
1 Stellplatz je 10 Schüler über 18 
Jahre

10

8.3 Sonderschulen für Behinderte 1 Stellplatz je 15 Schüler -
8.4 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende -
8.5 Tageseinrichtungen für Kinder 1 Stellplatz je 30 Kinder,  

mindestens 2 Stellplätze
-

8.6 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze -
8.7 Berufsbildungswerke, Ausbildungs-

werkstätten und dergl.
1 Stellplatz je 10 Auszubildende -

9. Gewerbliche Anlagen
9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m² NF oder je 3 Be-

schäftigte
10

9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-,  
Verkaufsplätze

1 Stellplatz je 100 m² NF  oder je 3 
Beschäftigte

-

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stellplätze je Wartungs- oder Re-
paraturstand

-

9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über Tank-
stellenbedarf hinaus: Zuschlag nach 
3.1 (ohne Besucheranteil)

-

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stellplätze je Waschanlage -
10. Verschiedenes
10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten -
10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 1500 m² Grundstücks-

fläche, jedoch mind. 10 Stellplätze
-

Öffentliche  
Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibung
1. Auftraggeber (Vergabestelle): 
Stadt.Fürth,.Baureferat,.Hirschenstra-
ße.2,.90762.Fürth,.Telefon.974-31.06,.
Fax.974-31.08.
2. a) Verfahrensart:. Öffentliche.
Ausschreibung.nach.VOB/A.
b) Vertragsform:. Bauvertrag. nach.
VOB.
3. a) Ausführungsort:.Generalsanie-
rung.der.Grundschule.John-F.-Kenne-
dy-Straße,.90763.Fürth.
b) Auftragsgegenstand:. Fassaden-
sanierung. Wärmedämmverbundsys-
tem..Eröffnungstermin:.8.. Juli.2008,.
14.Uhr,.LV-Kosten:.50.Euro..Ausfüh-
rungsfrist:.ab.35..KW.2008,.in.mehre-
ren.Baubabschnitten.
Leistungsumfang:. Ca.. 4000.m2. Ar-
beits-. und. Schutzgerüst,. ca.. 200.m2.
WDVS. 40–60.mm. in. Kleinflächen.
und.als.Ausbesserungen,.ca..3200.m2.
Alt-WDVS. reinigen,. nachdübeln,. ar-
mieren,. verputzen. und. streichen,. ca..
600.m. Sockelausbesserung. und. -an-
strich,.ca..600.m.Anstrich.Holztraufe,.
ca..20.m2.Metallanstriche.außen.
c) unterteilung in Lose:.Entfällt.
d) Anfertigung von entwürfen:.Ent-
fällt.
4. Ausführungsfristen:.Siehe.3..b).
5. a) Anforderung der unterlagen 
bei: Stadt.Fürth,.Bauverwaltungsamt,.
Hirschenstraße.2,.Zimmer.02,.90762.
Fürth,. Telefon. 974-31.06,. Fax. 974-
31.08..Verdingungsunterlagen.werden.
bei.o..g..Stelle.ab.16. Juni.2008.von.8.
bis.13.Uhr.ausgegeben.
b) Zahlung:. Die. Verdingungsunter-
lagen.können.gegen.Bezahlung.eines.
Betrags. gemäß. der. Aufstellung. un-
ter. 3.b). abgeholt. werden.. Bei. Anfor-
derung. der. Verdingungsunterlagen.
ist.der.Nachweis.der.Einzahlung.vor-
genannten. Betrages. auf. Konto. Spar-
kasse.Fürth.18.(BLZ.762.500.00).oder.
Postbank. Nürnberg. 26. 76. 859. (BLZ.
760. 100. 85). beizufügen.. Der. Betrag.
wird.nicht.zurückerstattet.
6. a) Schlusstermin Angebotsein-
gang: Siehe.3..b).
b) Anschrift:. Stadt. Fürth,. Bauver-
waltungsamt,.Hirschenstraße.2,.Zim-
mer.02,.90762.Fürth.
c) Sprache:.Deutsch.
7. a) Bei eröffnung zugelassen:.Bie-
ter.und.ihre.Bevollmächtigten.
b) Tag, Stunde, Ort:.Siehe.3..b),.Hir-
schenstraße. 2,. Zimmer. 02,. 90762.
Fürth.
8. Sicherheiten:. Für. die. Erfüllung.
sämtlicher. Verpflichtungen. aus. dem.

Vertrag.ist.eine.Sicherheit.in.Höhe.von.
5. Prozent. der. Auftragssumme. durch.
selbstschuldnerische. Bürgschaft. zu.
leisten.. Es. werden. nur. Bürgschaften.
eines. in.der.Europäischen.Union.zu-
gelassenen.Kreditinstitutes.oder.Kre-
ditversicherers.angenommen.
9. Zahlungsbedingungen: Ab-
schlags-.und.Schlusszahlungen.erfol-
gen. nach. VOB/B. in. Verbindung. mit.
ZVB.
10. Rechtsform der Bietergemein-
schaft:. Gesamtschuldnerisch. haf-
tende.Bietergemeinschaft.mit.bevoll-
mächtigtem.Vertreter.
11. Mindestbedingungen: Für. den.
Auftrag. kommen. Bieter. in. Betracht,.
die.bereits.Leistungen.mit.Erfolg.aus-
geführt. haben,.die.mit. der. zu.verge-
benden. Leistung. vergleichbar. sind..
Sonstige.erforderliche.Nachweise.sie-
he.Vergabeunterlagen.(Eignungsnach-
weis.des.Bieters).
12. Zuschlags-/Bindefrist bis:. 19..
August.2008.
13. Zuschlagskriterien:. Gem.. §. 25.
VOB/A.
14. Nebenangebote: Wertung. nach.
VOB. und. den. Bewerbungsbedin-
gungen.
15. Sonstige Angaben: Nachprüfstel-
le.nach.§.31.VOB/A:.Regierung.von.
Mittelfranken,.VOB-Stelle,.Promena-
de.27,.91522.Ansbach.

Öffentliche Ausschreibung
1. Auftraggeber (Vergabestelle):.
Stadt.Fürth,.Baureferat,.Hirschenstra-
ße.2,.90762.Fürth,.Telefon.974.31.06,.
974.31.08.
2. a) Verfahrensart:. Öffentliche.
Ausschreibung.nach.VOB.
b) Vertragsform:.Bauvertrag.
3. a) Ausführungsort:. 90762. Fürth,.
Käppnersteg.
b) Auftragsgegenstand:.Teilinstand-
setzung.Käppnersteg.über.Rednitz.
Leistungsumfang: Verkehrssiche-
rung;. Arbeitsgerüst. herstellen. oder.
Brückenuntersichtgerät;. 2. Stück. Wi-
derlagerbänke. säubern;. 18. Stück.
Edelstahlseile. des. Geländers. nach-
spannen. und. ablängen;. ca.. 67.m. bi-
tuminösen. Fugenverguss. herstellen;.
ca..8.m².Erneuerung.des.Korrosions-
schutzes.der.Stahlträger;.6.Stück.Er-
neuerung. des. Korrosionsschutz. der.
Lagerplatten;. ca.. 2.m². Erneuerung.
des.Korrosionsschutzes.an.Geländer-
teilen. (in.Kleinfächen);.ca..25.m.Fu-
genverguss. Böschungspflaster. sowie.
diverse. Schraubverbindungen. nach-
ziehen,.Muttern.ergänzen,.etc.
LV-Kosten:. 30. Euro.. Ausführungs-
frist:. 11.. August. bis. 31.. Oktober.
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infra informiert über die Allgemeinen Fernwärmepreise 
zum 1. Juli �00�

Arbeitspreise Grundpreise jährlich

Netto Brutto Netto Brutto

Ct/kWh €/MWh Ct/kWh €/MWh €/kW €/kW

Wärmelieferung 5,824 58,24 6,93 69,31 38,70 46,05

Arbeitspreise Messpreis Grundpreise jährlich

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

€/m3 €/m3 €/Jahr €/Jahr €/m2 €/m2

Brauchwarmwasser 5,82 6,93 17,50 20,83  1,47 1,75

(bei separater Brauchwarmwasser-
erwärmung im Versorgungsgebiet 
„Auf der Schwand“)

Die Bruttopreise enthalten die Mehrwertsteuer von 19 Prozent und sind auf die zweite Stelle nach dem Komma gerundet.

Änderung der Anlage 1 zur Ver-
ordnung über Allgemeine Bedin-
gungen für die Versorgung mit 
Fernwärme (AVB FernwärmeV) 
zum 1. Juli �00�

Der. Aufsichtsrat. der. infra. fürth.
gmbh. hat. in. seiner. Sitzung. am. 29..
Mai. 2008. die. Änderung. der. Anla-
ge. 1. zur. Verordnung. über. Allge-
meine. Bedingungen. für. die. Versor-
gung. mit. Fernwärme. (AVB. Fern-
wärmeV). beschlossen,. nachdem. der.
in.den.Ziffern.12.1.2.und.12.1.4.de-
finierte. Klauselwert. „HSL. Rhein-
schiene“. aus. Mangel. an. Anbietern.

seit.dem.1..Januar.2008.vom.Statis-
tischen.Bundesamt.nicht.mehr.veröf-
fentlicht.wird.
Die.Anlage.1.zur.AVB.FernwärmeV,.
in.den.Ziffern.12.1.2.und.12.1.4.be-
treffend. HSL. (veröffentlicht. am. 19..
Dezember. 2007. im. Fürther. Amts-
blatt).wird.wie.folgt.geändert:
HSL = es gilt der jeweilige Preis 
für schweres Heizöl, Schwefelge-
halt maximal 1% (ohne umsatz-
steuer) in €/t gemäß der Veröffent-
lichung des Statistischen Bundes-
amtes Wiesbaden, unter Fachserie 
17, Reihe 2, „Preise und Preisin-
dizes für gewerbliche Produkte 

Die. Preise. für. Fernwärme. und.
Brauchwarmwasser. sind. an. Notie-
rungen. des. Statistischen. Bundes-
amtes. gebunden.. Gegenüber. dem.
Preisniveau. zum. 1.. April. 2008. ha-
ben.diese.sowohl.für.leichtes.Heizöl.
(HEL).als.auch. für. schweres.Heizöl.
(HSL). einen. steilen. Preisanstieg. zu.
verzeichnen.. Damit. hat. das. Kosten-
niveau. eine. Höhe. erreicht,. bei. dem.
für.die.infra.eine.Preisanpassung.un-
umgänglich.ist.
Die. Brutto-Arbeitspreise. für. Fern-
wärme.und.Brauchwarmwasser.müs-
sen.deshalb.zum.1..Juli.2008.um.rund.
4,5. Prozent. angehoben. werden.. Für.
ein. Einfamilienhaus. mit. zehn. Kilo-
watt. (kW). Anschlusswert. und. einer.
Jahresmenge. von. sechs. Megawatt-
stunden. (MWh).muss.mit.Mehrkos-
ten.von.gut.18.Euro.im.Jahr.gerech-
net.werden.
Die. Grundpreise. bleiben. unverän-
dert.
Die.infra.weist.darauf.hin,.dass.auf-
grund.der.geänderten.Preisangaben-
verordnung. die. Fernwärmepreise. in.
Cent.je.Kilowattstunde.(Ct/kWh).an-
gegeben. werden. müssen.. Die. Um-
rechnung. von. MWh. in. Kilowatt-
stunden.(kWh).erfolgt.mit.dem.Fak-
tor.1000.
Damit.gelten.ab.dem.1..Juli.2008.für.
die.Kunden.der.infra.folgende.Fern-
wärmepreise:

(erzeugerpreise)“ - und zwar der 
Preis frei Betrieb bei Lieferung in 
Tankkraftwagen frei gewerbliche 
Verbraucher bei Abnahme von 15 
t und mehr im Monat, einschließ-
lich Mineralölsteuer und erdölbe-
vorratungsbeitrag (eBV) abzüg-
lich 5,29 €.
Maßgebend ist das arithmetische 
Mittel der Marktorte Hamburg, 
Hannover, Bremen, Düsseldorf, 
Frankfurt/Main, Mannheim/Lud-
wigshafen, Stuttgart, München 
und Berlin („Deutschland“).
Die.Änderung.tritt.zum.1..Juli.2008.
in.Kraft.. n

2008.
c) unterteilung in Lose:.Nein.
d) Anwendung der Normen aus 
§ 8a:.Entfällt.
4. Ausführungsfristen:. Nach. Auf-
tragserteilung.(beantragen.Verkehrs-
rechtliche. Anordnung,. Arbeitsvor-
bereitung,. etc.),. Bauausführung:. 11..
August.bis.31..Oktober.2008.
5. a) Anforderung der unterla-
gen bei:. Stadt. Fürth,. Bauverwal-
tungsamt,. Zentrale. Submissionsstel-
le,. Zimmer. 002,. Hirschenstraße. 2,.
90762. Fürth,. Telefon. 974.31.06,. Fax.
974.31.08.. Die. Verdingungsunterla-
gen.können.bei.o.g..Stelle.ab.dem.18..
Juni.2008.von.8.bis.13.Uhr.abgeholt.
bzw..angefordert.werden.
b) Zahlung:. Die. Verdingungsunter-

lagen.können.gegen.Bezahlung.eines.
Betrags. von. 30. Euro. abgeholt. wer-
den.. Bei. Anforderung. der. Verdin-
gungsunterlagen.ist.der.Nachweis.der.
Einzahlung. vorgenannten. Betrages.
auf.Konto.Sparkasse.Fürth.18.(BLZ.
762.500.00).oder.Postbank.Nürnberg.
26.76.859.(BLZ.760.100.85).beizu-
fügen..Der.Betrag.wird.nicht.zurück-
erstattet.
6. a) Schlusstermin Angebotsein-
gang: Eröffnungstermin:. 22.. Juli.
2008,.14.Uhr.
b) Anschrift:. Stadt. Fürth,. Bauver-
waltungsamt,.Zentrale.Submissions-
stelle,. Zimmer. 002,. Hirschenstraße.
2,.90762.Fürth.
c) Sprache:.Deutsch.
7..Entfällt.

8. Sicherheiten:. Für. die. Erfüllung.
sämtlicher.Verpflichtungen.aus.dem.
Vertrag. ist. eine. Sicherheit. in. Hö-
he. von. 5. Prozent. der. Auftragssum-
me.durch.selbstschuldnerische.Bürg-
schaft. zu. leisten.. Es. werden. nur.
Bürgschaften. eines. in. der. Europä-
ischen. Union. zugelassenen. Kredit-
institutes.oder.Kreditversicherers.an-
genommen.
9. Zahlungsbedingungen:. Ab-
schlags-.und.Schlusszahlungen.erfol-
gen.nach.VOB/B.in.Verbindung.mit.
den.ZVB.der.Stadt.Fürth.
10. Rechtsform der Bietergemein-
schaft:. Gesamtschuldnerisch. haf-
tende.Bietergemeinschaft.mit.bevoll-
mächtigtem.Vertreter.
11. Mindestbedingungen:. Für. den.

Auftrag.kommen.Bieter.in.Betracht,.
die. bereits. Leistungen. mit. Erfolg.
ausgeführt.haben,.die.mit.der.zu.ver-
gebenden.Leistung.vergleichbar.sind..
Sonstige. erforderliche. Nachweise.
siehe. Vergabeunterlagen. (Eignungs-
nachweis.des.Bieters).
12. Zuschlags-/Bindefrist bis:. 20..
August.2008.
13. Zuschlagskriterien:.Gem..§.25.
VOB/A.
14. Änderungsvorschläge:. Sind. im.
Rahmen. der. Bedingungen. für. Ne-
benangebote. (siehe. Vergabeunterla-
gen).zugelassen.
15. Sonstige Angaben:. Nachprüf-
stelle. nach. §.31. VOB/A:. Regierung.
von.Mittelfranken,.VOB-Stelle,.Pro-
menade.27,.91522.Ansbach.. n




